
 
 

Beschlussvorlage 
 

zu Punkt 14. für den öffentlichen Teil der Sitzung 
der Gemeindevertretung (Gemeinde Schacht-Audorf) 

am Donnerstag, 20. September 2018 
 
 
 
Beratung und Beschlussfassung über die Auftragsvergabe für die Klärschlamment-
sorgung aus dem Klärwerk Schacht-Audorf für die Jahre 2019-2020      
 
 
1. Darstellung des Sachverhaltes: 
 
Da der aktuelle Entsorgungsvertrag mit der Firma Werner Vollert Entsorgung GmbH & Co. 
KG, Büdelsdorf, zum 31.12.2018 ausläuft, muss ein neuer Vertrag geschlossen werden. Bis-
her wurde lediglich der Transport des Klärschlamms als Auftrag vergeben.  
 
Aufgrund neuer gesetzlicher Bestimmungen ist das Aufbringen von Klärschlamm auf land-
wirtschaftliche Flächen nur noch begrenzt möglich. Die Schleswag Abwasser GmbH hat da-
her eine Ausschreibung der Leistung Transport und Entsorgung des Klärschlamms durchge-
führt. Wirtschaftlichster Bieter ist die Firma Blunk GmbH aus Rendswühren. Im Umwelt-, 
Werk- und Kleingartenausschuss erfolgt die Vorberatung; der abschließende Beschluss wird 
durch die Gemeindevertretung gefasst.  
 
 
2. Finanzielle Auswirkungen: 
 
Die Entsorgung des Klärschlamms wird 152.320,00 EUR pro Jahr kosten. Haushaltsmittel 
stehen für 2018 anteilig im PSK 08/53800.5241000, Bewirtschaftungskosten im Bereich der 
Abwasserbeseitigung, zur Verfügung. Die erforderlichen Haushaltsmittel sind für 2019 und 
2020 im PSK 08/53800.5241000 zu berücksichtigen.  
 
 
3. Beschlussvorschlag: 
 
Die Gemeindevertretung beschließt, die Fa. Blunk GmbH, Rendswühren, zu den Bedingun-
gen ihres Angebotes vom 28.05.2018 für die Jahre 2019 und 2020 mit Gesamtkosten in Hö-
he von 152.320,00 EUR pro Jahr mit dem Transport und der Entsorgung des Klärschlamms 
aus dem Klärwerk der Gemeinde Schacht-Audorf zu beauftragen. Die Bürgermeisterin wird 
ermächtigt, den Auftrag zu erteilen.  
 
 
 
Im Auftrage  
  
gez.   
Christina Porsch  
  
 

Amt Eiderkanal 
Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt 
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